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IKW-Empfehlung zur Qualitätsbewertung: 
Pflegemittelechtheit von Schuhobermaterialien (2015)
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Präambel

In der Leder- und Schuhproduktion kommen verstärkt Zurich-
tungen bzw. Appreturen auf Basis von wässrigen Rezepturen 
zum Einsatz. Damit werden zum großen Teil auch optische 
Effekte erzielt. Das bedeutet, dass sich die Grundfarbe des 
Obermaterials und die Farbe der Zurichtung bewusst deutlich 
unterscheiden. Oftmals werden auf von Natur aus helle Leder 
dunklere Zurichtungen aufgebracht. 
Derartige Zurichtungen bzw. Appreturen sind in der Regel 
nicht wisch- bzw. wasserbeständig. Viele Pflegecremes basie-
ren aus Gründen des Umweltschutzes heutzutage überwie-
gend auf lösemittelfreien, wasserbasierten Rezepturen. Daher 
lässt sich eine zunehmende Häufigkeit von Kundenreklamati-
onen durch die Anwendung von wässrigen Emulsions-Pflege-
cremes beobachten. Oftmals ist es sogar der Fall, dass sich die 
Zurichtung von Schuhen bereits mit einem feuchten Lappen 
abwischen lässt. Bei der Verwendung von dunklen Zurichtun-
gen auf hellen Ledern entstehen dadurch helle Flecken, und 
die Schuhe weisen irreparable Schäden auf. 
Heutige handelsübliche Pflegesprays wie z. B. Imprägnier-
sprays enthalten als Lösemittel entweder Alkohol oder Spe-
zialbenzin. Nicht alle verwendeten Schuhobermaterialien sind 
aber dagegen beständig. In manchen Fällen wird das Schuho-
bermaterial angelöst bzw. angequollen. In diesen Fällen kön-
nen die betroffenen Schuhe ebenfalls irreparable Schäden 
aufweisen. 
Mit dieser IKW-Empfehlung zur Qualitätsbewertung der Pflege-
mittelechtheit von Schuhobermaterialien soll dem Schuhhandel 
ein Instrument zur Beurteilung an die Hand gegeben werden, ob 
Schuhobermaterialien pflegemittelecht sind oder nicht. 

Auch für andere Bereiche wie z. B. Leder für Möbel und Ta-
schen lässt sich diese IKW-Empfehlung verwenden.

1. Pflegemittel-Reibechtheit

Methodik

Die Prüfung der Pflegemittel-Reibechtheit erfolgt mit Hilfe 
des „VESLIC-Reibechtheitsprüfers“ in Anlehnung an ISO 
11640.

Prüfstück

Alle relevanten Schuhobermaterialien.
Ein weißes Wollfilzstück wird gleichmäßig mit 0,1g des 
IKW-Prüfpflegemittels 1 (siehe Anhang) bestrichen. Unter 
einer Belastung von einem Gewicht von 1000g werden 
20 Zyklen im Reibechtheitsprüfer durchgeführt; danach 
wird das Prüfstück halbseitig mit einem Baumwolllappen 
poliert.

Beurteilung

Zur Beurteilung wird nicht das Wollfilzstück herangezogen, 
sondern ausschließlich das Prüfstück. Die Pflegemittel-Rei-
bechtheit ist gegeben, wenn das Prüfstück keine sichtbare 
Veränderung der Oberfläche aufweist. Wenn an der Oberflä-
che Veränderungen (z. B. im Glanz) sichtbar sind und sich das 
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Prüfstück mit Hilfe des IKW-Prüfpflegemittels 1 (Tube) wieder 
in den Originalzustand versetzen lässt, dann ist die Pflegemit-
tel-Reibechtheit ebenfalls gegeben. Im Beanstandungsfall ist 
das aufgetretene Schadensbild zu beschreiben (Farb-, Glanz-, 
Strukturänderung). 
Bei nicht pflegemittelechten Materialien ist in einer nachfol-
genden Prüfung zu untersuchen, ob die auftretenden Verän-
derungen auch bei Einwirkung ohne Pflegemittel oder bereits 
mit Wasser auftreten.
Die Prüfung erfolgt wie oben beschrieben, jedoch 1. mit tro-
ckenem Filz und 2. mit befeuchtetem Filz nach ISO 11640. Es 
werden dabei jeweils 50 Reibzyklen durchgeführt.
Die Beurteilung dieser Ergebnisse erfolgt wie oben be-
schrieben.

Erläuterung

Das Prüfergebnis „nicht pflegemittelecht“ bedeutet, dass das 
geprüfte Obermaterial nicht mit handelsüblichen Pflegemit-
teln (Schuhcreme) in herkömmlicher Art und Weise gepflegt 
werden kann. Es ist daher davon auszugehen, dass bei Ver-
wendung dieses nicht pflegemittel-reibechten Materials ver-
mehrt Reklamationen auftreten.

2. Lösemittelbeständigkeit

Methodik (Ablauftest)

Der zu prüfende Schuh wird im Winkel von 45-60° nach oben 
aufgestellt. Je an einer Seite wird der Schuh mittels einer han-
delsüblichen Einwegpipette (2-3 ml) mit ca. 1 ml des 

• IKW-Prüfpflegemittels Nr. 2 und

• IKW-Prüfpflegemittels Nr. 3

beträufelt. Das überschüssige Pflegemittel soll dabei über den 
Schuh nach unten ablaufen. Nach dem vollständigen Trock-
nen wird die Oberfläche betrachtet. 

Beurteilung

Die Lösemittelbeständigkeit ist gegeben, wenn nach dem Ab-
trocknen keine bleibende sichtbare Veränderung der Ober-
fläche zurückbleibt. Wenn an der Oberfläche Veränderungen 

sichtbar sind, die sich aber z. B. auspolieren lassen, so ist die 
Lösemittelbeständigkeit ebenfalls gegeben.

Erläuterung

Das Prüfergebnis „nicht lösemittelbeständig“ bedeutet, dass 
das geprüfte Obermaterial nicht mit handelsüblichen Pfle-
gesprays (z. B. Imprägniersprays) in herkömmlicher Art und 
Weise gepflegt werden kann. Es ist daher davon auszugehen, 
dass bei Verwendung eines nicht lösemittelbeständigen Ma-
terials vermehrt Reklamationen auftreten.

Anhang

Als IKW-Prüfpflegemittel wurden definiert:

IKW-Prüfpflegemittel Nr. 1

10 % emulgatorhaltiges Esterwachs  
(z. B. Licowax KLE, Clariant AG, Gersthofen)
0-0,5 % Acryl-Copolymer,  
(z. B. Carbopol EZ 2, Noveon, Brüssel)
0,2-0,3 % Konservierungsmittel
Rest-100 % Wasser
(Emulsion ggf. neutralisieren auf pH 7 mit z. B. Triethanolamin)

Die Menge des Acryl-Copolymers muss so gesteuert werden, 
dass die Viskosität der Creme zwischen 30.000 und 50.000 
mPas (Brookfield DV II+/Spindel 4/10 U/min) liegt.

IKW-Prüfpflegemittel Nr. 2

1 Gew.- % Fluorcarbonharzlö-
sung mit 25 % Feststoffgehalt 
(z. B. PM 20288, 3M)
4 Gew.- % Butylacetat
95 Gew.- % Isopropylalkohol

IKW-Prüfpflegemittel Nr. 3
1 Gew.- % Fluorcarbonharzlö-
sung mit 25 % Feststoffgehalt 
(z. B. PM 20288, 3M)
4 Gew.- % Butylacetat
95 Gew.- % Spezialbenzin 
(80/110)
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